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Fir unser Land!






Antrag auf Pflegegeld

nach dem Salzburger Pflegegeldgesetz 
bzw. Bundespflegegeldgesetz

	Ich beantrage
 FORMCHECKBOX 
 die Zuerkennung des Pflegegeldes
 FORMCHECKBOX 
 die Zuerkennung des Pflegegeldes auf Grund 


 einer Sehbehinderung
 FORMCHECKBOX 
 die Erhöhung des Pflegegeldes
	Eingangsstempel Landesregierung


	Nur von der Behörde auszufüllen!

Aktenzahl der Bezirksverwaltungsbehörde/Magistrat:

Sachbearbeiter d.b. Bezirksverwaltungsbehörde/Magistrat Salzburg:

Datum, Unterschrift:
	Eingangsstempel Bezirksverwaltungsbehörde/Magistrat:


Beilagen                                                                                                                  FORMCHECKBOX 
 Zutreffendes bitte ankreuzen!
 FORMCHECKBOX 
 Meldebestätigung (Kopie)
 FORMCHECKBOX 
 ärztliches Attest (Kopie)
 FORMCHECKBOX 
 Pensions- /Gehaltsnachweis nur bei öffentlich Bediensteten (Kopie)
 FORMCHECKBOX 
 Antrag auf bargeldlose Zahlung des Pflegegeldes
Angaben zur Pflegebedürftigen Person


	Familienname:
	Vorname:

	     
	     

	Geboren am:
	Versicherungsnummer:

	     
	     

	Familienstand:
	Geschlecht:
	Staatsbürgerschaft:

	     
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 weiblich 
 FORMCHECKBOX 
 männlich
	     

	Wohnanschrift:
	Telefonnummer:

	     
	     

	Bankverbindung die bei Gewährung verwendet werden sollte:

	 FORMCHECKBOX 
 Konto der pflegebedürftigen Person
 FORMCHECKBOX 
 Konto des gesetzl.Vertreters oder Sachwalters

	Bank:
	BLZ:
	Kontonummer:

	     
	     
	     

	Einkommen:

	 FORMCHECKBOX 
 kein Einkommen

 FORMCHECKBOX 
 Opfer/Opferfürsorgegesetz
	 FORMCHECKBOX 
 Pension
 FORMCHECKBOX 
 Gehalt
 FORMCHECKBOX 
 Landeslehrer nach Landeslehrer-DHG
 FORMCHECKBOX 
 Landeslehrer nach land- und forstwirtschaftl. LDHG

 FORMCHECKBOX 
 Landesbeamter


Antragstellung erfolgt durch (nur auszufüllen, wenn der Antrag von der pflegebedürftigen Person nicht selbst gestellt werden kann oder eine Sachwalterschaft besteht oder bei einem Minderjährigem)
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 gesetzlichen Vertreter
	 FORMCHECKBOX 
  Sachwalter
(bitte Bestellungsurkunde beilegen)
	 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOX 
 Angehörige



	Vor- und Familienname:

	     

	Anschrift:
	Telefonnummer:

	     
	     


Angaben zur pflegebedürftigen Person
	Beziehen oder beantragten Sie erhöhte Familienbeihilfe? 

	 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 ja (auszahlende Stelle - bitte Bestätigung vom Finanzamt beilegen)

	Beziehen oder beantragten Sie eine Pension oder Rente? 

	 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 ja (auszahlende Stelle - bitte Bestätigung beilegen) 

	Sind Sie durch einen Unfall pflegebedürftig geworden, bei dem möglicherweise Fremdverschulden vorliegt? 

	 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 ja (Versicherung des Unfallbeteiligten – bitte Gerichtsurteil beilegen etc.)       

	Leben Sie in einem Heim oder nehmen Sie eine Tagesbetreuung in Anspruch?

	 FORMCHECKBOX 
 nein

 FORMCHECKBOX 
 ja (Pflegeheim, Werkstätte, Wohnheim, Kindergarten, …; Name der Einrichtung)       

	Kostenträger:     FORMCHECKBOX 
 Sozialamt
	 FORMCHECKBOX 
 Selbstzahler
	 FORMCHECKBOX 
         

	Sind Sie derzeit in einem Krankenhaus oder Rehabilitationszentrum? 

	 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 ja (Name der Einrichtung)       

	Seit wann?
	Voraussichtlich bis?

	     
	     


Nur bei Antrag auf Erhöhung des Pflegegeldes auszufüllen: (bitte ärztliche Bestätigungen beilegen)
	Verschlechterung des Gesundheitszustandes ab:
	Derzeit gewährte Pflegegeldstufe:

	     
	     

	Begründung für den Erhöhungsantrag:

	     


	     
	
	 

	Datum/Unterschrift
	
	


Informationsblatt und Datenschutzerklärung
1. Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pflegebedürftigen Personen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeiten zu verbessern, ein selbstbestimmtes bedürfnisorientiertes Leben zu führen.

2. Dem Pflegegeld ähnliche Leistungen sind auf die Gewährung des Pflegegeldes anzurechnen. Der Antragsteller ist verpflichtet, den Bezug derartiger Leistungen bei der Antragstellung bekannt zu geben.

3. Bei Zutreffen der weiteren Anspruchsvoraussetzungen wird das Pflegegeld nur gewährt, wenn der Pflegebedarf voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern wird.

4. Das Pflegegeld wird aufgrund eines ärztlichen Gutachtens in der Höhe der Stufen 1 bis 7 gewährt. Das Pflegegeld gelangt zwölf Mal jährlich zur Auszahlung.

5. Pflegebedürftige Personen bzw. gesetzliche Vertreter/Sachwalter oder Erbringer der Pflegeleistungen sind verpflichtet, jede ihnen bekannte Veränderung in den Voraussetzungen für Pflegegeldbezug binnen zwei Wochen der Landesregierung schriftlich melden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass ein Pensionsanspruch entsteht (zB bei Zuerkennung einer Witwe(r)n- oder Waisenpension, Erwerbsunfähigkeits- oder Invaliditätspension).

6. Das Pflegegeld ruht für die Dauer einer stationären Behandlung in einer Krankenanstalt, wenn ein in- oder ausländischer Träger der Sozialversicherung, der Bund oder eine Krankenfürsorgeanstalt für die Kosten der Pflege der allgemeinen Gebührenklasse in einer Krankenanstalt aufkommt. Der stationäre Aufenthalt in einer ausländischen Krankenanstalt oder Rehabilitationszentrum ist der Landesregierung schriftlich mitzuteilen.

7. Die Verlegung des Hauptwohnsitzes eines Anspruchsberechtigten (ausgenommen Landeslehrer oder -beamte) von Salzburg in ein anderes Bundesland ist spätestens zum Zeitpunkt der Verlegung anzuzeigen.

8. ZU UNRECHT EMPFANGENE PFLEGEGELDER SIND ZU ERSETZEN.

9. Die Gewährung des Pflegegeldes kann abgelehnt, dessen Höhe gemindert oder das Pflegegeld zur Gänze entzogen werden, wenn die anspruchsberechtigte Person ohne triftigen Grund eine für die Entscheidung unerlässliche ärztliche Untersuchung verweigert oder sich weigert, die zur Durchführung des Verfahrens unerlässlichen Angaben zu machen. Dies umfasst auch die Vorlage von Urkunden, die für die Entscheidung unerlässlich sind.

10. Die Behörde ist berechtigt, die zweckmäßige Verwendung des Pflegegeldes oder der Sachleistungen zu kontrollieren; der Anspruchsberechtigte, sein gesetzlicher Vertreter bzw. der Sachwalter haben die dazu erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Wenn Hinweise auf eine drohende Unterversorgung vorliegen, ist auch der Zutritt zu den Wohnräumen des Pflegebedürftigen zu gewähren.
Zustimmung zur Verwendung von Daten gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der jeweils geltenden Fassung:

Der Antragsteller stimmt gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der jeweils geltenden Fassung, ausdrücklich der Verwendung sämtlicher Daten im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistung des Landespflegegeldes zu, soweit dies zur Erbringung der Leistungen tatsächlich notwendig ist.
	Ich
	     

	(Name und Geburtsdatum - bitte in Blockschrift) habe dieses Informationsblatt sowie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bestätige dies mit meiner Unterschrift.

	
	
	

	     
	
	
	

	               Datum                                                                                                         Unterschrift
	


Erhebungsbogen

	Vorname/Familienname:
	Geburtsdatum:

	     
	     

	Adresse:
	Telefonnummer:

	     
	     


Um Ihren Antrag auf Pflegegeld möglichst rasch und effizient bearbeiten zu können,

bitten wir Sie, nachstehende Angaben wahrheitsgemäß auszufüllen:
	1. Bewegung
	 FORMCHECKBOX 
 gehfähig

 FORMCHECKBOX 
 teilweise selbständig

 FORMCHECKBOX 
 Gehhilfe
	 FORMCHECKBOX 
 bettlägerig

	2. Körperpflege
	 FORMCHECKBOX 
 selbständig

 FORMCHECKBOX 
 Teilhilfe – Hilfe bei:

     
	 FORMCHECKBOX 
 Vollhilfe

	3. An-/Auskleiden
	 FORMCHECKBOX 
 selbständig

 FORMCHECKBOX 
 Teilhilfe – Hilfe bei:

     
	 FORMCHECKBOX 
 Vollhilfe

	4. WC-Gang
	 FORMCHECKBOX 
 selbständig

 FORMCHECKBOX 
 Einlagen
 FORMCHECKBOX 
 Windeln 
 FORMCHECKBOX 
 Katheter

 FORMCHECKBOX 
 Teilhilfe – Hilfe bei:

     

	5. Nahrungsaufnahme
	 FORMCHECKBOX 
 selbständig

 FORMCHECKBOX 
 Teilhilfe – Hilfe bei:

     
	 FORMCHECKBOX 
 Vollhilfe

	6. Mahlzeitzubereitung
	 FORMCHECKBOX 
 selbständig

 FORMCHECKBOX 
 Teilhilfe – Hilfe bei:

     
	 FORMCHECKBOX 
 Vollhilfe

	7. Hilfe im Haushalt bei:
	     

	8. Sonstiges:
	     


	Wegbeschreibung (Ortsteil, markante Punkte wie Wegkreuzungen, Brücken, Farbe d. Hauses):

	

	     


	Skizze oder Ortsplan in Kopie:

	     


	Die Pflege erfolgt hauptsächlich durch (bitte in Blockschrift), bitte Telefonnummer bekannt geben:

	     


	     
	
	 

	Datum/Unterschrift
	
	


Antrag auf bargeldlose Zahlung
des Pflegegeldes


	Name:
	Geburtsdatum:

	     
	     

	Anschrift:

	     

	Bank:

	     

	Kontonummer:
	BLZ:

	     
	     

	lautend auf:

	     


Ich ersuche um Überweisung des mir zustehenden Pflegegeldes auf das oben angeführte Konto.

Weiters bin ich damit einverstanden, dass alle nach meinem Tode dem genannten Konto gutgeschriebene obgenannten Geldleistungen vom kontoführenden Institut an die oben angeführte anweisende Stelle rücküberwiesen werden.

	     
	
	      

	Ort/Datum
	
	Unterschrift des Antragsstellers/gesetzlichen Vertreters/Sachwalters


Verpflichtung des kontoführenden Institutes

Wir verpflichten uns, der oben angeführten anweisenden Stelle alle wiederkehrenden Geldleistungen zu ersetzen, die infolge Todes des Anspruchberechtigten ab dem Todestag zu Unrecht auf dessen Konto überwiesen worden sind.

	     
	
	      

	Ort/Datum
	
	Stampiglie und Unterschrift


Informationsblatt für den/die Pflegegeldempfänger/in
1. Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pflegebedürftigen Personen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeiten zu verbessern, ein selbstbestimmtes bedürfnisorientiertes Leben zu führen.

2. Dem Pflegegeld ähnliche Leistungen sind auf die Gewährung des Pflegegeldes anzurechnen. Der Antragsteller ist verpflichtet, den Bezug derartiger Leistungen bei der Antragstellung bekannt zu geben.

3. Bei Zutreffen der weiteren Anspruchsvoraussetzungen wird das Pflegegeld nur gewährt, wenn der Pflegebedarf voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern wird.

4. Das Pflegegeld wird aufgrund eines ärztlichen Gutachtens in der Höhe der Stufen 1 bis 7 gewährt. Das Pflegegeld gelangt zwölf Mal jährlich zur Auszahlung.

5. Pflegebedürftige Personen bzw. gesetzliche Vertreter/Sachwalter oder Erbringer der Pflegeleistungen sind verpflichtet, jede ihnen bekannte Veränderung in den Voraussetzungen für Pflegegeldbezug binnen zwei Wochen der Landesregierung schriftlich melden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass ein Pensionsanspruch entsteht (zB bei Zuerkennung einer Witwe(r)n- oder Waisenpension, Erwerbsunfähigkeits- oder Invaliditätspension).

6. Das Pflegegeld ruht für die Dauer einer stationären Behandlung in einer Krankenanstalt, wenn ein in- oder ausländischer Träger der Sozialversicherung, der Bund oder eine Krankenfürsorgeanstalt für die Kosten der Pflege der allgemeinen Gebührenklasse in einer Krankenanstalt aufkommt. Der stationäre Aufenthalt in einer ausländischen Krankenanstalt oder Rehabilitationszentrum ist der Landesregierung schriftlich mitzuteilen.

7. Die Verlegung des Hauptwohnsitzes eines Anspruchsberechtigten (ausgenommen Landeslehrer oder -beamte) von Salzburg in ein anderes Bundesland ist spätestens zum Zeitpunkt der Verlegung anzuzeigen.

8. ZU UNRECHT EMPFANGENE PFLEGEGELDER SIND ZU ERSETZEN.

9. Die Gewährung des Pflegegeldes kann abgelehnt, dessen Höhe gemindert oder das Pflegegeld zur Gänze entzogen werden, wenn die anspruchsberechtigte Person ohne triftigen Grund eine für die Entscheidung unerlässliche ärztliche Untersuchung verweigert oder sich weigert, die zur Durchführung des Verfahrens unerlässlichen Angaben zu machen. Dies umfasst auch die Vorlage von Urkunden, die für die Entscheidung unerlässlich sind.

10. Die Behörde ist berechtigt, die zweckmäßige Verwendung des Pflegegeldes oder der Sachleistungen zu kontrollieren; der Anspruchsberechtigte, sein gesetzlicher Vertreter bzw. der Sachwalter haben die dazu erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Wenn Hinweise auf eine drohende Unterversorgung vorliegen, ist auch der Zutritt zu den Wohnräumen des Pflegebedürftigen zu gewähren.

	Auskünfte erhalten Sie unter:

Amt der Salzburger Landesregierung, 
Abteilung 3: Soziales, Referat für Behindertenangelegenheiten
Fanny-von-Lehnerstraße 1, 5020 Salzburg

Telefon: 0662 8042-3554 (Sekretariat: Frau Maria Brandstätter), Fax: 0662 8042-3883

E-mail: soziales@salzburg.gv.at, Internet: www.salzburg.gv.at/








	Land Salzburg Form w9508-9.2009




